
Durchführungsbestimmungen für den Fußballspielbetrieb im 
FLVW Kreis Lüdenscheid:
Der Kreisvorstand hat jetzt die ergänzenden 
Durchführungsbestimmungen für den Fußballspielbetrieb der Saison 
2011 / 2012 beschlossen. Die Bestimmungen, die ab sofort in Kraft 
treten, sollen sicher stellen, dass der Spielbetrieb im FLVW Kreis 
Lüdenscheid reibungslos läuft. Rückfragen in dieser Angelegenheit 
an den KV Klaus Scharf oder den Vorsitzenden des Fußballausschuss 
Georg Heimes.
Die ergänzenden Bestimmungen lauten wie folgt:

Fußball- und Leichtathletikkreis Lüdenscheid
Allgemeine Richtlinien / Durchführungsbestimmungen für die 
Kreisligen gem. § 42 SpO / WFLV
In Anlehnung an die Bestimmungen der SpO / WFLV werden die 
nachstehenden „Amtlichen Richtlinien für den Spielbetrieb der auf 
Kreisebene des FLVW Kreis 2 Lüdenscheid spielenden Senioren- und 
Frauenmannschaften“ erlassen. Soweit die Satzungen, Ordnungen und 
Durchführungsbestimmungen des WFLV und FLVW nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmen, gelten diese Bestimmungen. Für den 
Altherrenspielbetrieb gibt es für die Freundschaftsspiele, den 
Feldpokal und die Hallenkreismeisterschaften eigene 
Durchführungsbestimmungen. 

1. Die Staffelleiter, Vorsitzende der Ausschüsse und Mitglieder 
des Kreisvorstandes sind durch den Kreisvorsitzenden 
bevollmächtigt, alle Maßnahmen bei ihren Tätigkeiten zu ergreifen, 
die satzungsgemäß dem Vorsitzenden zustehen. Ihre 
Veröffentlichungen  in der OM-Online und sonstigen Mitteilungen an 
die Vereine werden durch die gleiche Vollmacht gedeckt.

2. Alle Vereine haben dafür zu sorgen, dass sich die von ihnen 
genutzten Sportplätze in einem ordnungsgemäßen, bespielbaren 
Zustand befinden. Dabei ist darauf zu achten, dass alle 
Vorschriften (Größe des Platzes; Sicherung der Tore (auch 
tragbare); Höhe und Beschaffenheit der Eckfahnen usw.) Beachtung 
finden. Auf die Anbringung von Sportplatzhinweisschilder (§ 21 
Ziffer 6 SpO / WFLV) sowie die Stellung einer ausreichenden Anzahl 
mit Armbinden gekennzeichneter Platzordner sei noch einmal 
hingewiesen. Der Schiedsrichter hat das Recht, die kenntlich 
gemachten Platzordner zu kontrollieren.



3. Der Platzverein hat dem/oder den Schiedsrichtern und dem 
Gastverein saubere und ausreichende Gelegenheit zum Umkleiden, 
sowie sanitäre Anlagen zu stellen.

4. Durch die Veröffentlichung des amtlichen Spielplanes im 
Internetportal DFBnet gelten sowohl der Gastverein wie auch der 
Schiedsrichter als eingeladen. Die Spielorte sind im Spielplan mit 
aufgeführt (s. auch www.fussball.de). Anträge auf Spielverlegungen 
oder auch Spielortverlegungen sind nur mit Genehmigung des 
Staffelleiters möglich und an Fristen gebunden (spätestens 5 Tage 
vor Spielbeginn). Hierzu ist dem Staffelleiter über das DFBnet 
Postfach auch das Einverständnis des Gastvereines zu beweisen. 
Liegt bis 5 Tage vor dem jeweils angesetzten Spiel keine 
Anstoßzeit oder Spielstätte fest, wird ein Ordnungsgeld von 30 € 
erhoben. Fällt das Spiel aus, weil keine Anstoßzeit oder 
Spielstätte gemeldet wurde, wird das Spiel für die Heimmannschaft 
als verloren gewertet. 
Die Meldung der Anstoßzeiten mit den richtigen Spielstätten für 
alle Senioren- und Frauenmannschaften auf Kreisebene muss für die 
Hinrunde bis zum 05.08.2011 und für die Rückrunde spätestens bis 
zum 10.02.2012 erfolgt sein. Die Meldungen sind ausschließlich 
über das DFBnet Postfach an den zuständigen Staffelleiter zu 
senden.

Spiele des letzten Spieltages der Rückrunde müssen zeitgleich 
ausgetragen werden, es sei denn, ein Spiel ist für den Aufstieg 
oder Abstieg nicht mehr von Bedeutung. 

5. Folgende Sportkameraden sind in der Saison 2011 / 2012 für 
folgende Staffeln zuständig:

Kreisliga A 
Torsten Franke, Am Kamp 20, 58515 Lüdenscheid, Tel. 0171 8139 884

Kreisliga B
Werner Dietmar Hartig, Am Waldrand 12, 58791 Werdohl, 
Tel. 02392-70 402 

Kreisliga C – Gruppe 1
Abdulkadir Makine , Versestr. 112, 58513 Lüdenscheid, 
Tel. 02351-62 369 

Kreisliga C – Gruppe 2
Mustafa Tekir, Breslauerstr. 9, 58849 Herscheid, 
Tel. 02357-601 857

Frauenkreisliga
Uwe Görge, Eggenpfad 1, 58791 Werdohl, Tel. 02392 - 18 19 07



AH-Spielbetrieb
Frank Schwarzelühr, Europa-Allee 50, 58515 Lüdenscheid, 
Tel. 02351-861 460

Staffelleiter für Freundschaftsspiele
ist jeweils der Staffelleiter des Heimvereins

Pokalspielleiter/Turniergenehmigungen
Max Schilcher, Akazienweg 14, 58540 Meinerzhagen, Tel. 02354-4701

Schiedsrichter-Sachbearbeiter Senioren
Bernhard Weismüller, Danziger Str. 26, 58566 Kierspe

Spielleitende Stelle für den gesamten Spielbetrieb:
Klaus Scharf, Eichholzstr. 18, 58540 Meinerzhagen, Tel. 02354-4850 

6. Informationen zu möglichen witterungsbedingten Platzsperrungen:

Vielfach befinden sich Platzanlagen aufgrund langfristiger 
Vermietungs-/Überlassungsverträge mit den Kommunen im 
„Eigenbesitz“. Dadurch sind die Vereine wie „Eigentümer“ der 
Anlagen zu sehen und können witterungsbedingte Platzsperren 
vornehmen. Um die Vereine vor möglichen Manipulationsvorwürfen zu 
schützen, ist bei möglichen Platzsperren wie folgt zu verfahren:

Stellt der Verein fest, dass die Platzanlage möglicherweise nicht 
bespielbar ist oder Unfallgefahr auf der Platzanlage droht, muss 
er ein Kreisvorstandsmitglied informieren. Die kontaktierte Person 
kann sich möglicherweise dann die Platzanlage ansehen. Stellt sie 
fest, dass die Anlage bespielbar ist, dokumentiert sie das mit 
einem Bericht an die spielleitende Stelle. Auf keinen Fall darf 
entgegen der Meinung des Besitzers der Platzanlage auf dem Platz 
gespielt werden.

Übersicht über die Ansprechpartner vor Sperrung der Sportplätze im 
FLVW Kreis Lüdenscheid:

Stadt bzw. Gemeinde Ansprechpartner Telefon

Altena 1. Georg Heimes 0160 9742 0239
2. Werner-Dietmar Hartig 0170 5442 015

Halver 1. Torsten Franke 0171 8139 884
2. Max Schilcher 02354-4701

Herscheid 1. Max Schilcher 02354-4701
2. Klaus Scharf 0171 2113 961

Kierspe 1. Radovan Goncin 0171 9960 681
2. Max Schilcher 02354-4701



Lüdenscheid 1. Klaus Scharf 0171 2113 961
2. Torsten Franke 0171 8139 884

Meinerzhagen 1. Wolfgang Kunde 0171 6488 767
2. Georg Heimes 0160 9742 0239

Neuenrade 1. Uwe Görge 02392-181 907
2. Werner-Dietmar Hartig 0170 5442 015

Plettenberg 1. Uwe Görge 02392-181 907
2. Werner-Dietmar Hartig 0170 5442 015

Schalksmühle 1. Torsten Franke 0171 8139 884
2. Radovan Goncin 0171 9960 681

Werdohl 1. Uwe Görge 02392-181 907
2. Wolfgang Kunde 0171 6488 767

Sind bei einer Mannschaft eines Vereins mehrere Spiele ausgefallen 
und droht dem Verein auf dieser Platzanlage ein weiterer 
Spielausfall, ist der Staffelleiter berechtigt, eine Platzanlage 
zuzuweisen, auf der das Spiel stattfinden muss. In diesem 
Zusammenhang werden die Vereine noch einmal eindringlich gebeten, 
selbst dafür zu sorgen, dass ausgefallene Spiele schnellstens 
nachgeholt werden. 

Generelle Spielabsagen auf Kreisebene können nur vom 
Kreisvorsitzenden (oder die von ihm beauftragte Person) oder im 
Jugendbereich vom Vorsitzenden des Kreisjugendausschuss (oder die 
von ihm beauftragte Person) vorgenommen werden.

7. Sollte ein angesetzter Schiedsrichter zu einem Spiel der 
Kreisliga C (Staffel C 1 und/oder C 2) nicht antreten, gilt 
folgende Regelung:

Fehlt bei einem Pflichtspiel der angesetzte Schiedsrichter, so 
müssen sich beide Vereine schnellstens um einen anderen 
Schiedsrichter bemühen. Ist ein neutraler Schiedsrichter am Platz 
anwesend oder steht sofort zur Verfügung und ist bereit das Spiel 
zu leiten, bedarf es keiner Einigung der Vereine. Ist ein 
neutraler Schiedsrichter nicht am Platz anwesend, so muss das 
Spiel von einem anderen Spielleiter/Schiedsrichter geleitet 
werden. Die Vereinszugehörigkeit ist unbedeutend. Die Einigung auf 
diesen Spielleiter muss im Spielbericht von beiden Vereinen vor 
Spielbeginn schriftlich erklärt werden. Das angesetzte Spiel der 
Kreisliga C muss auf jeden Fall ausgetragen werden, da ansonsten 
bei Nichteinigung auf einen Spielleiter beiden Vereinen die Punkte 
aberkannt werden. Sollten mehrere Sportkollegen bereit sein, als 
Spielleiter zu fungieren, gibt es folgende Vorrangigkeit:



1. Schiedsrichter des Gastvereins, der aktiver Schiedsrichter ist 
(Nachweis)
2. Schiedsrichter des Platzvereins, der aktiver Schiedsrichter ist 
(Nachweis.)
3. Trainer / Betreuer / Zuschauer des Gastvereins
4. Trainer / Betreuer / Zuschauer des Platzvereins

8. Die Verwendung des Online-Spielberichts ist seit der Saison 
2010/2011 Pflicht. Für die Richtigkeit der Eintragungen sind die 
Vereine verantwortlich. Spätestens 15 Minuten vor Spielbeginn 
müssen von beiden Vereinen die erforderlichen Eingaben in das 
Online-Spielberichtsformular abgeschlossen sein und dem 
Schiedsrichter ein Ausdruck übergeben werden. Nach Ende des Spiels 
schließt der Schiedsrichter mit seinen Angaben zu Teil 2 den 
Bericht ab. Die Eintragungen im Spielbericht werden ONLINE von 
beiden Mannschaftsverantwortlichen bestätigt. 

Sollte in einem begründeten Ausnahmefall der Online-Spielbericht 
nicht genutzt werden können, ist das „amtliche (alte) 
Spielberichtsformular“ in einfacher Ausfertigung auszufüllen. 
Dabei müssen die Rückennummern der Spieler identisch mit den 
Eintragungen im Spielbericht sein. Der Spielbericht ist mit einem 
freigemachten und adressierten Umschlag dem Schiedsrichter zu 
übergeben, der wiederum ist verpflichtet, den Spielbericht noch am 
Spieltag abzusenden. Der Platzverein muss bei Nichtnutzung des 
Online-Spielberichts (auch bei Spielausfall und Spielabbruch) 
unverzüglich – spätestens bis eine Stunde nach Spielende - auf den 
bekannten Meldewegen in das DFBnet-System melden:

Internet: www.dfbnet.org 
Telefon: 01805-332638
Handy: 069 2222 6 1111
Handy/SMS: 33355 

Für Freundschafts-/Vorbereitungsspiele kann/muss zurzeit noch 
nicht der Online-Spielbericht genutzt werden. Hier muss das 
„amtliche (alte) Spielberichtsformular“ in einfacher Ausfertigung 
ausgefüllt  und an den Staffelleiter (s. Pkt. 5) geschickt werden. 
Das Gleiche gilt für Seniorenturniere jeglicher Art. Die 
Ergebnisse der Freundschaftsspiele/ Vorbereitungsspiele sind auch 
im DFBnet zu melden. Die Spielberichte von Freundschaftsspielen 
überkreislich spielender Mannschaften werden an die 
Kreisgeschäftsstelle gesandt.



Wird ein Spieltag durch die spielleitende Stelle abgesetzt, z. B. 
wegen Wintereinbruch, Eis und Schnee etc., so kann bis spätestens 
Freitagabend 19 Uhr, ein evtl. stattfindendes Freundschaftsspiel 
ins DFBnet eingestellt werden.

Gewöhnliche Freundschaftsspiele müssen spätestens 5 Tage vorher, 
selbstverständlich mit Anstoßzeit und Spielstätte, ins DFBnet 
eingestellt sein. Können diese Fristen nicht eingehalten werden, 
ist der SR-Sachbearbeiter telefonisch zu kontaktieren. Ist er noch 
in der Lage einen SR anzusetzen, wird zusätzlich ein Ordnungsgeld 
von 10 € erhoben. 

9. Trikotwerbung wird pro Mannschaft pauschal am Anfang der Saison 
erhoben und abgerechnet. Für das Tragen von Werbung auf den 
Trikots gelten die Bestimmungen des DFB und sind von den Vereinen 
zu beachten.

10. Turniere (egal welcher Art) müssen, wenn sie von einem des 
FLVW angeschlossenen Verein organisiert werden, zur Genehmigung 4 
Wochen vorher dem Kreisfußballausschuss mit den 
Turnierbestimmungen und dem Turnierplan vorgelegt werden. (s. Pkt. 
5) Die Genehmigungen sind kostenpflichtig. Vereine, die wenigstens 
in der 2. Stufe des 3 Stufenplans sind, dürfen keine Turniere 
ausrichten. 
Schiedsrichter für die Turniere sind unter Beifügung der 
Turnierbestimmungen u. des Turnierplanes für jeden Schiedsrichter, 
beim SR-Sachbearbeiter anzufordern.

11. Die Anstoßzeit bei Pflichtspielen in der Woche darf nur im 
beiderseitigen Einvernehmen der Vereine vor 18.30 Uhr liegen.
Pflichtspiele in der Woche können wahlweise Dienstags, Mittwochs, 
Donnerstags oder Freitags ausgetragen werden.

12. In den Pokalspielen auf Kreisebene müssen mindestens 6 
Spieler, die auf der Spielermeldeliste der 1. Mannschaft stehen, 
mitspielen. 

13. Ab Spieljahr 2011/2012 sind zu allen Spielen in den Kreisligen 
A bis C unaufgefordert Vereinslinienrichter zu stellen. 

14. Alle Einsprüche von Vereinen – insbesondere gegen 
Spielwertungen – sind mittels Einschreiben oder über das DFBnet 
Postfach unmittelbar an das zuständige Rechtsorgan zu richten. 
Eine zusätzliche Ausfertigung (oder CC) ist dem Staffelleiter zu 
übersenden. Verfahren vor den Rechtsinstanzen sind 
gebührenpflichtig (§§ 47 und 48 RuVO / WFLVW).

Scharf  Schmidtke    Görge   Goncin    Kunde    Rummeld 
Fischer   Franke    Heimes
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